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Konsignationskonto

Das Konsignationskonto ist für die Eintragung in das Handelsregister erforderlich. Sie müssen Ihr Kapital 

auf dieses Konto einzahlen, die Mittel werden blockiert und Sie erhalten eine Konsignationsbescheinigung. 

Nach der Eintragung Ihres Unternehmens in das Handelsregister und nach Vorlage einer Bescheinigung 

wird das Kapital auf ein Konto Ihrer Wahl überwiesen.

1. Verfügbar auf unserer Website www.ca-nextbank.ch.

Weitere Informationen zu Preisen und Bedingungen finden Sie in der Broschüre «Leistungstarife für Unternehmen», die Sie von unserer Website www.ca-nextbank.ch herunterladen 
können oder die in Ihrer Agentur erhältlich ist. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und dürfen nicht als Angebot, Aufforderung oder 
Empfehlung zum Kauf und/oder Verkauf von Produkten betrachtet werden. Crédit Agricole next bank (Suisse) SA behält sich das Recht vor, ihre Preise, Leistungen und Zinssätze zu ändern.O
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Spezifikationen

• Gebühren Kontoeröffnung: 1% des eingezahlten Betrags (min. CHF 200.–/ max. CHF 1’000.–)

• Erhöhung/Weitere Einzahlung: Kostenlos

• Änderung: Kostenlos

• Auszahlung: Kostenlos 

• Kontoschliessung: Kostenlos

• Währung: CHF

• Verzinsung: Gemäss Tabelle «Zinssätze Geschäftskonten»1

www.ca-nextbank.ch


